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(2) In bezug auf die Bedeutung und Wirkung 
von Handlungen und Unterlassungen ist auf 
die im redlichen Verkehr geltenden Gewohn-
heiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen.

….

3. Möglichkeit und Erlaubtheit

....

§ 879. (1) Ein Vertrag, der gegen ein ge-
setzliches Verbot oder gegen die guten Sitten 
verstößt, ist nichtig. 

(2) Insbesondere sind folgende Verträge 
nichtig:

1.	 wenn etwas für die Unterhandlung eines 
Ehevertrages bedungen wird; 

1a.	 wenn etwas für die Vermittlung einer 
medizinisch unterstützten Fortpflanzung 
bedungen wird; 

2.	 wenn ein Rechtsfreund eine ihm anver-
traute Streitsache ganz oder teilweise 
an sich löst oder sich einen bestimmten 
Teil des Betrages versprechen läßt, der 
der Partei zuerkannt wird; 

3.	 wenn eine Erbschaft oder ein Vermächt-
nis, die man von einer dritten Person 
erhofft, noch bei Lebzeiten derselben 
veräußert wird; 

4.	 wenn jemand den Leichtsinn, der 
Zwangslage, Verstandesschwäche, Un-
erfahrenheit oder Gemütsaufregung ei-
nes anderen dadurch ausbeutet, daß er 
sich oder einem Dritten für eine Leistung 
eine Gegenleistung versprechen oder 
gewähren läßt, deren Vermögenswert zu 
dem Werte der Leistung in auffallendem 
Mißverhältnisse steht. 

(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen oder Vertragsformblättern enthaltene 
Vertragsbestimmung, die nicht eine der beider-
seitigen Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls 
nichtig, wenn sie unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Falles einen Teil gröblich be-
nachteiligt.

….

Auslegungsregeln bei Verträgen

....

§ 914. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht 
an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks 
zu haften, sondern die Absicht der Parteien 
zu erforschen und der Vertrag so zu verste-
hen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs 
entspricht.

…..

22. Hauptstück

Von der Bevollmächtigung und anderen 
Arten der Geschäftsführung

....

Rechte und Verbindlichkeiten des 
Gewaltgebers;

§ 1014. Der Gewaltgeber ist verbunden, dem 
Gewalthaber allen zur Besorgung des Ge-
schäftes notwendig oder nützlich gemachten 
Aufwand, selbst bei fehlgeschlagenem Erfol-
ge, zu ersetzen, und ihm auf Verlangen zur 
Bestreitung der baren Auslagen auch einen 
angemessenen Vorschuß zu leisten; er muß 
ferner allen durch sein Verschulden entstan-
denen, oder mit der Erfüllung des Auftrages 
verbundenen Schaden vergüten.

…..

26. Hauptstück

Von Verträgen über Dienstleistungen

Dienst- und Werkvertrag

§ 1151. (1) Wenn jemand sich auf eine ge-
wisse Zeit zur Dienstleistung für einen ande-
ren verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag; 
wenn jemand die Herstellung eines Werkes 
gegen Entgelt übernimmt, ein Werkvertrag. 

(2) Insoweit damit eine Geschäftsbesorgung 
(§ 1002) verbunden ist, müssen auch die Vor-
schriften über den Bevollmächtigungsvertrag 
beobachtet werden.

§ 1152. Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt 
und auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so 
gilt ein angemessenes Entgelt als bedungen.

1. Dienstvertrag

§ 1153. Wenn sich aus dem Dienstvertrage 
oder aus den Umständen nichts anderes er-
gibt, hat der Dienstnehmer die Dienste in eige-
ner Person zu leisten und ist der Anspruch auf 
die Dienste nicht übertragbar. Soweit über Art 
und Umfang der Dienste nichts vereinbart ist, 
sind die den Umständen nach angemessenen 
Dienste zu leisten.

Anspruch auf das Entgelt

§ 1154. (1) Wenn nichts anderes vereinbart 
oder bei Diensten der betreffenden Art üblich 
ist, ist das Entgelt nach Leistung der Dienste 
zu entrichten. 

(2) Ist das Entgelt nach Monaten oder kür-
zeren Zeiträumen bemessen, so ist es am 
Schlusse des einzelnen Zeitraumes; ist es 
nach längeren Zeiträumen bemessen, am 
Schlusse eines jeden Kalendermonats zu 
entrichten. Ein nach Stunden, nach Stück 
oder Einzelleistungen bemessenes Entgelt 
ist für die schon vollendeten Leistungen am 
Schlusse einer jedem Kalenderwoche, wenn 
es sich jedoch um Dienste höherer Art handelt, 
am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu 
entrichten. 

(3) In jedem Falle wird das bereits verdiente 
Entgelt mit der Beendigung des Dienstverhält-
nisses fällig.

§ 1154a. Der nach Stück oder Einzelleistun-
gen entlohnte Dienstnehmer kann einen den 
geleisteten Diensten und seinen Auslagen 
entsprechenden Vorschuß vor Fälligkeit des 
Entgelts verlangen.

§ 1154b. (1) Der Dienstnehmer behält seinen 
Anspruch auf das Entgelt, wenn er nach Antritt 
des Dienstes durch Krankheit oder Unglücks-
fall an der Dienstleistung verhindert ist, ohne 
dies vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässig-
keit verschuldet zu haben, bis zur Dauer von 
sechs Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt 
erhöht sich auf die Dauer von acht Wochen, 
wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre, von 
zehn Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf 
Wochen, wenn es 25 Jahre ununterbrochen 
gedauert hat. Durch jeweils weitere vier Wo-
chen behält der Dienstnehmer den Anspruch 
auf das halbe Entgelt. 

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung 
durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb ei-
nes Arbeitsjahres besteht ein Anspruch auf 
Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als 
die Dauer des Anspruchs gemäß Abs. 1 noch 
nicht erschöpft ist. 

....

Erster Teil

Von dem Personenrechte

....

2. Hauptstück

Von dem Eherechte

....

Persönliche Rechtswirkungen der Ehe

....

§ 98. Wirkt ein Ehegatte im Erwerb des an-
deren mit, so hat er Anspruch auf angemes-
sene Abgeltung seiner Mitwirkung. Die Höhe 
des Anspruchs richtet sich nach der Art und 
Dauer der Leistungen; die gesamten Lebens-
verhältnisse der Ehegatten, besonders auch 
die gewährten Unterhaltsleistungen, sind an-
gemessen zu berücksichtigen.

§ 99. Ansprüche auf Abgeltung der Mitwir-
kung eines Ehegatten im Erwerb des anderen 
(§ 98) sind vererblich, unter Lebenden oder 
von Todes wegen übertragbar und verpfänd-
bar, soweit sie durch Vertrag oder Vergleich 
anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht 
worden sind.

§ 100. Der § 98 berührt nicht vertragliche An-
sprüche eines Ehegatten an den anderen aus 
einem Mit- oder Zusammenwirken im Erwerb. 
Solche Ansprüche schließen einen Anspruch 
nach § 98 aus; bei einem Dienstverhältnis 
bleibt dem Ehegatten jedoch der Anspruch 
nach § 98 gewahrt, soweit er seine Ansprüche 
aus dem Dienstverhältnis übersteigt.

…..

Zweiter Teil

Von dem Sachenrechte

17. Hauptstück

Von den Verträgen und 
Rechtsgeschäften überhaupt

....

Auslobung

§ 860. Die nicht an bestimmte Personen ge-
richtete Zusage einer Belohnung für eine Leis-
tung oder einen Erfolg (Auslobung) wird durch 
die öffentliche Bekanntmachung verbindlich. 
Eine Auslobung, die eine Preisbewerbung zum 
Gegenstande hat, ist nur gültig, wenn in der 
Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung 
bestimmt ist.

…..

Abschließung des Vertrages

....

§ 863. (1) Man kann seinen Willen nicht 
nur ausdrücklich durch Worte und allgemein 
angenommene Zeichen; sondern auch still-
schweigend durch solche Handlungen erklä-
ren, welche mit Überlegung aller Umstände 
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, 
übrig lassen. 
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(3) Wird ein Dienstnehmer durch Arbeits-
unfall oder Berufskrankheit im Sinne der Vor-
schriften über die gesetzliche Unfallversiche-
rung an der Leistung seiner Dienste verhindert, 
ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich 
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
hat, so behält er seinen Anspruch auf das Ent-
gelt ohne Rücksicht auf andere Zeiten einer 
Dienstverhinderung bis zur Dauer von acht 
Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt erhöht 
sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn 
das Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen 
gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhin-
derungen, die im unmittelbaren ursächlichen 
Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder 
einer Berufskrankheit stehen, besteht ein An-
spruch auf Fortzahlung des Entgelts innerhalb 
eines Dienstjahres nur insoweit, als die Dauer 
des Anspruchs nach dem ersten oder zweiten 
Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Dienst-
nehmer gleichzeitig bei mehreren Dienstge-
bern beschäftigt, so entsteht ein Anspruch 
nach diesem Absatz nur gegenüber jenem 
Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinderung 
im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; ge-
genüber den anderen Dienstgebern entstehen 
Ansprüche nach Abs. 1. 

(4) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufent-
halte in Heil- und Pflegeanstalten, Rehabilita-
tionszentren und Rekonvaleszentenheimen, 
die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer 
Berufskrankheit von einem Träger der Sozi-
alversicherung, dem Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen gemäß 
§ 12 Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen 
oder einer Landesregierung auf Grund eines 
Behindertengesetzes auf deren Rechnung 
bewilligt oder angeordnet werden, sind einer 
Dienstverhinderung gemäß Abs. 3 gleichzu-
halten. 

(5) Der Dienstnehmer behält ferner den An-
spruch auf das Entgelt, wenn er durch ande-
re wichtige, seine Person betreffende Gründe 
ohne sein Verschulden während einer verhält-
nismäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung 
verhindert wird. 

(6) Ist der Dienstnehmer nach Antritt des 
Dienstverhältnisses wegen eines Einsatzes 
als freiwilliges Mitglied einer Katastrophen-
hilfsorganisation, eines Rettungsdienstes oder 
einer freiwilligen Feuerwehr bei einem Groß-
schadensereignis nach § 3 Z 2 lit. b des Ka-
tastrophenfondsgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996 
oder als Mitglied eines Bergrettungsdienstes 
an der Dienstleistung verhindert, so hat er 
unbeschadet seiner Ansprüche nach Abs. 5 
einen Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, 
wenn das Ausmaß und die Lage der Dienstfrei-
stellung mit dem Dienstgeber vereinbart wird.

§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die 
nicht zustande gekommen sind, gebührt dem 
Dienstnehmer das Entgelt, wenn er zur Leis-
tung bereit war und durch Umstände, die auf 
Seite des Dienstgebers liegen, daran verhin-
dert worden ist; er muß sich jedoch anrechnen, 
was er infolge Unterbleibens der Dienstleis-
tung erspart oder durch anderweitige Verwen-
dung erworben oder zu erwerben absichtlich 
versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch 
Zeitverlust bei der Dienstleistung verkürzt, so 
gebührt ihm angemessene Entschädigung. 

(3) aufgehoben
(4) aufgehoben

Erlöschen der Ansprüche

§ 1156. Die dem Dienstgeber nach  
§ 1154b obliegenden Verpflichtungen erlö-
schen, wenn das Dienstverhältnis infolge Ab-

hältnis mit dem letzten Tage eines Kalender-
monats unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist lösen. Diese Kündigungsfrist 
kann durch Vereinbarung bis zu einem halben 
Jahr ausgedehnt werden; doch darf die vom 
Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer 
sein als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte 
Kündigungsfrist. Durch Kollektivvertrag kön-
nen für Branchen, in denen Saisonbetriebe im 
Sinne des § 53 Abs. 6 des Arbeitsverfassungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, ab-
weichende Regelungen festgelegt werden.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit 
eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart, 
so kann es während des ersten Monats von 
beiden Teilen jederzeit unter Einhaltung einer 
einwöchigen Kündigungsfrist gelöst werden.

§§ 1159a. bis 1159c. aufgehoben

Freizeit während der Kündigungsfrist

§ 1160. (1) Bei Kündigung durch den Dienst-
geber ist dem Dienstnehmer während der Kün-
digungsfrist auf sein Verlangen wöchentlich 
mindestens ein Fünftel der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung 
des Entgelts freizugeben. 

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, 
wenn der Dienstnehmer einen Anspruch auf 
eine Pension aus der gesetzlichen Pensions-
versicherung hat, sofern eine Bescheinigung 
über die vorläufige Krankenversicherung vom 
Pensionsversicherungsträger ausgestellt wur-
de. 

(3) Durch Kollektivvertrag können abwei-
chende Regelungen getroffen werden.

Insolvenzverfahren

§ 1161. Welche Wirkungen die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Dienstgebers auf das Dienstverhältnis hat, 
bestimmt die Insolvenzordnung.

Vorzeitige Auflösung

§ 1162. Das Dienstverhältnis kann, wenn es 
für bestimmte Zeit eingegangen wurde, vor 
Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von jedem Teile aus 
wichtigen Gründen gelöst werden.

§ 1162a. Wenn der Dienstnehmer ohne 
wichtigen Grund vorzeitig austritt, kann der 
Dienstgeber entweder dessen Wiedereintritt 
zur Dienstleistung nebst Schadenersatz oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Ver-
trages verlangen. Wird der Dienstnehmer we-
gen eines Verschuldens vorzeitig entlassen, 
so hat er Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
des Vertrages zu leisten. Für die schon be-
wirkten Leistungen, deren Entgelt noch nicht 
fällig ist, steht dem Dienstnehmer ein Anspruch 
auf den entsprechenden Teil des Entgelts nur 
insoweit zu, als sie nicht durch die vorzeiti-
ge Auflösung des Dienstverhältnisse für den 
Dienstgeber ihren Wert ganz oder zum größ-
ten Teil eingebüßt haben.

§ 1162b. Wenn der Dienstgeber den Dienst-
nehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig ent-
läßt oder wenn ihn ein Verschulden an dem 
vorzeitigen Austritte des Dienstnehmers trifft, 
behält dieser, unbeschadet weitergehenden 
Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen An-
sprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der 
bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 
durch Ablauf der Vertragszeit oder durch ord-
nungsmäßige Kündigung hätte verstreichen 
müssen, unter Anrechnung dessen, was er 

laufes der Zeit, für die es eingegangen wurde, 
oder infolge einer früheren Kündigung oder 
einer Entlassung endet, die nicht durch die 
Erkrankung oder sonstige die Person des 
Dienstnehmers betreffende wichtige Gründe 
im Sinne des § 1154b verursacht ist. Wird der 
Dienstnehmer wegen der Verhinderung entlas-
sen oder wird ihm während der Verhinderung 
gekündigt, so bleibt die dadurch herbeige-
führte Beendigung des Dienstverhältnisses 
in Ansehung der bezeichneten Ansprüche 
außer Betracht.

§ 1156a. aufgehoben

Fürsorgepflicht des Dienstgebers

§ 1157. (1) Der Dienstgeber hat die Dienst-
leistungen so zu regeln und bezüglich der von 
ihm beizustellenden oder beigestellten Räu-
me und Gerätschaften auf seine Kosten dafür 
zu sorgen, daß Leben und Gesundheit des 
Dienstnehmers, soweit es nach der Natur der 
Dienstleistung möglich ist, geschützt werden. 

(2) Ist der Dienstnehmer in die Hausge-
meinschaft des Dienstgebers aufgenommen, 
so hat dieser in Ansehnung des Wohn- und 
Schlafraumes, der Verpflegung sowie der 
Arbeits- und Erholungszeit die mit Rücksicht 
auf Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des 
Dienstnehmers erforderlichen Anordnungen 
zu treffen.

Endigung des Dienstverhältnisses

§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit 
dem Ablaufe der Zeit, für die es eingegangen 
wurde. 

(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit ei-
nes vorübergehenden Bedarfes vereinbartes 
Dienstverhältnis kann während des ersten 
Monates von beiden Teilen jederzeit gelöst 
werden. 

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder 
für länger als fünf Jahre vereinbartes Dienst-
verhältnis kann von dem Dienstnehmer nach 
Ablauf von fünf Jahren unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten gelöst 
werden. 

(4) aufgehoben

Kündigung

§ 1159. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne 
Zeitbestimmung eingegangen oder fortgesetzt 
worden, so kann es durch Kündigung nach 
folgenden Bestimmungen gelöst werden.

(2) Mangels einer für den Dienstnehmer 
günstigeren Vereinbarung kann der Dienst-
geber das Dienstverhältnis mit Ablauf eines 
jeden Kalendervierteljahres durch vorgängige 
Kündigung lösen. Die Kündigungsfrist beträgt 
sechs Wochen und erhöht sich nach dem voll-
endeten zweiten Dienstjahr auf zwei Mona-
te, nach dem vollendeten fünften Dienstjahr 
auf drei, nach dem vollendeten fünfzehnten 
Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten 
fünfundzwanzigsten Dienstjahr auf fünf Mo-
nate. Durch Kollektivvertrag können für Bran-
chen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des 
§ 53 Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, abweichende 
Regelungen festgelegt werden.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Verein-
barung nicht unter die im Absatz 2 bestimm-
te Dauer herabgesetzt werden; jedoch kann 
vereinbart werden, dass die Kündigungsfrist 
am Fünfzehnten oder am Letzten des Kalen-
dermonats endigt.

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Verein-
barung kann der Dienstnehmer das Dienstver-
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über die wesentlichen Rechte und Pflichten 
aus dem freien Dienstvertrag (Dienstzettel) 
auszuhändigen. Solche Aufzeichnungen sind 
von Stempel- und unmittelbaren Gebühren be-
freit. Der Dienstzettel hat folgende Angaben 
zu enthalten:

1.	 Name und Anschrift des Dienstgebers,
2.	 Name und Anschrift des freien Dienst-

nehmers,
3.	 Beginn des freien Dienstverhältnisses,
4.	 bei freien Dienstverhältnissen auf 

bestimmte Zeit das Ende des freien 
Dienstverhältnisses,

5.	 Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungs-
termin,

6.	 vorgesehene Tätigkeit,
7.	 Entgelt, Fälligkeit des Entgelts.
(2) Hat der freie Dienstnehmer seine Tä-

tigkeit länger als einen Monat im Ausland zu 
verrichten, so hat der vor der Aufnahme der 
Auslandstätigkeit auszuhändigende Dienstzet-
tel oder schriftliche freie Dienstvertrag zusätz-
lich folgende Angaben zu enthalten:

1.	 voraussichtliche Dauer der Auslandstä-
tigkeit,

2.	 Währung, in der das Entgelt auszuzahlen 
ist, sofern es nicht in Euro auszuzahlen 
ist,

3.	 allenfalls Bedingungen für die Rückfüh-
rung nach Österreich und

4.	 allfällige zusätzliche Vergütung für die 
Auslandstätigkeit.

(3) Keine Verpflichtung zur Aushändigung 
eines Dienstzettels besteht, wenn

1.	 die Dauer des freien Dienstverhältnisses 
höchstens einen Monat beträgt oder

2.	 ein schriftlicher freier Dienstvertrag aus-
gehändigt wurde, der alle in Abs. 1 und 2  
genannten Angaben enthält, oder

3.	 bei Auslandstätigkeit die in Abs. 2 
genannten Angaben in anderen schrift-
lichen Unterlagen enthalten sind.

(4) Jede Änderung der Angaben gemäß 
Abs. 1 und 2 ist dem freien Dienstnehmer un-
verzüglich, spätestens jedoch einen Monat 
nach ihrer Wirksamkeit schriftlich mitzuteilen, 
es sei denn, die Änderung erfolgte durch Än-
derung von Gesetzen.

(5) Hat das freie Dienstverhältnis bereits 
am 1. Juli 2004 bestanden, so ist dem frei-
en Dienstnehmer auf sein Verlangen binnen 
zwei Monaten ein Dienstzettel gemäß Abs. 1 
auszuhändigen. Eine solche Verpflichtung des 
Dienstgebers besteht nicht, wenn ein früher 
ausgestellter Dienstzettel oder ein schriftli-
cher Vertrag über das freie Dienstverhältnis 
alle nach diesem Bundesgesetz erforderlichen 
Angaben enthält.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 kön-
nen durch den freien Dienstvertrag weder auf-
gehoben noch beschränkt werden.

…..

Dritter Teil

Von den gemeinschaftlichen 
Bestimmungen der Personen- und 

Sachenrechte

....

4. Hauptstück

Von der Verjährung und Ersitzung

....

Besondere Verjährungszeit

§ 1486. In drei Jahren sind verjährt: die For-
derungen 

1.	 für Lieferung von Sachen oder Ausfüh-
rung von Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen in einem gewerblichen, kaufmän-
nischen oder sonstigen geschäftlichen 
Betriebe; 

2.	 für Lieferung land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse in einem Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft; 

3.	 für die Übernahme zur Beköstigung, 
Pflege, Heilung, zur Erziehung oder 
zum Unterricht durch Personen, die sich 
damit befassen, oder in Anstalten, die 
diesem Zwecke dienen; 

4.	 von Miet- und Pachtzinsen; 
5.	 der Dienstnehmer wegen des Entgelts 

und des Auslagenersatzes aus den 
Dienstverträgen von Hilfsarbeitern, 
Taglöhnern, Dienstboten und allen Pri-
vatbediensteten, sowie der Dienstgeber 
wegen der auf solche Forderungen 
gewährten Vorschüsse; 

6.	 der Ärzte, Tierärzte, Hebammen, der 
Privatlehrer, der Advokaten, Notare, 
Patentanwälte und aller anderen zur 
Besorgung gewisser Angelegenheiten 
öffentlich bestellten Personen wegen 
Entlohnung ihrer Leistungen und Ersat-
zes ihrer Auslagen, sowie der Parteien 
wegen der Vorschüsse an diese Perso-
nen;

7.	 von Ausstattungen.

§ 1486a. Der Anspruch eines Ehegatten 
auf Abgeltung seiner Mitwirkung im Erwerb 
des anderen (§ 98) verjährt in sechs Jahren 
vom Ende des Monats, in dem die Leistung 
erbracht worden ist.

….

infolge des Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung 
erworben oder zu erwerben absichtlich ver-
säumt hat. Soweit jedoch der oben genannte 
Zeitraum drei Monate nicht übersteigt, kann 
der Dienstnehmer das ganze für diese Zeit ge-
bührende Entgelt ohne Abzug sofort fordern.

§ 1162c. Trifft beide Teile ein Verschulden an 
der vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnis-
ses, so hat der Richter nach freiem Ermessen 
zu entscheiden, ob und in welcher Höhe ein 
Ersatz gebührt.

§ 1162d. Ansprüche wegen vorzeitigen Aus-
trittes oder vorzeitiger Entlassung im Sinne der 
§§ 1162a und 1162b müssen bei sonstigem 
Ausschlusse binnen sechs Monaten nach Ab-
lauf des Tages, an dem sie erhoben werden 
konnten, gerichtlich geltend gemacht werden.

Zeugnis

§ 1163. (1) Bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses ist dem Dienstnehmer auf sein 
Verlangen ein schriftliches Zeugnis über die 
Dauer und Art der Dienstleistung auszustel-
len. Verlangt der Dienstnehmer während der 
Dauer des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, 
so ist ihm ein solches auf seine Kosten aus-
zustellen. Eintragungen und Anmerkungen 
im Zeugnisse, durch die dem Dienstnehmer 
die Erlangung einer neuen Stellung erschwert 
wird, sind unzulässig. 

(2) Zeugnisse des Dienstnehmers, die sich in 
Verwahrung des Dienstgebers befinden, sind 
dem Dienstnehmer auf Verlangen jederzeit 
auszufolgen.

Zwingende Vorschriften

§ 1164. (1) Die Berechtigungen des Dienst-
nehmers, die sich aus den Bestimmungen der 
§§ 1154 Abs. 3, § 1154b, 1156 bis 1159b, 1160 
und 1162a bis 1163 ergeben, können durch 
den Dienstvertrag oder durch Normen der kol-
lektiven Rechtsgestaltung nicht aufgehoben 
oder beschränkt werden.

(2) Die §§ 1154b, 1156 und 1164 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 
sind auf Dienstverhinderungen anzuwenden, 
die in nach dem 31. Dezember 2000 begon-
nenen Arbeitsjahren eingetreten sind. 

(3) Die verlängerte Anspruchsdauer nach 
§ 1154b Abs. 1 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 bewirkt keine 
Verlängerung einer in Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung oder Dienstverträgen vor-
gesehenen längeren Anspruchsdauer. Sehen 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder 
Dienstverträge einen zusätzlichen Anspruch 
im Anschluss an den Anspruch nach § 1154b 
Abs. 1 vor, wird die Gesamtdauer der Ansprü-
che nicht verlängert. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 für 
die Dienstnehmer günstigere Regelungen 
in Dienstverträgen oder in Normen der kol-
lektiven Rechtsgestaltung werden durch die 
Neuregelung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 44/2000 nicht berührt.

Dienstzettel für das freie 
Dienstverhältnis

§ 1164a. (1) Liegt ein freies Dienstverhältnis 
(§ 4 Abs. 4 Allgemeines Sozialversicherungs-
gesetz, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils gel-
tenden Fassung) vor, so hat der Dienstgeber 
dem freien Dienstnehmer unverzüglich nach 
dessen Beginn eine schriftliche Aufzeichnung 
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DRITTER TEIL

DIE INTERNEN POLITIKEN UND  
MASSNAHMEN DER UNION

…..

TITEL IV

DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENST-
LEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR

KAPITEL 1

DIE ARBEITSKRÄFTE

Artikel 45
(ex-Artikel 39 EGV)

(1) Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer gewährleistet.

(2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der 
Staatsangehörigkeit beruhenden unterschied-
lichen Behandlung der Arbeitnehmer der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, 
Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen.

(3) Sie gibt – vorbehaltlich der aus Grün-
den der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und 
Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen 
– den Arbeitnehmern das Recht,

a)	 sich um tatsächlich angebotene Stellen 
zu bewerben;

b)	 sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen;

c)	 sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, 
um dort nach den für die Arbeitnehmer 
dieses Staates geltenden Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften eine Beschäf-
tigung auszuüben;

d)	 nach Beendigung einer Beschäftigung im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter 
Bedingungen zu verbleiben, welche 
die Kommission durch Verordnungen 
festlegt.

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung 
auf die Beschäftigung in der öffentlichen Ver-
waltung.

Artikel 46
(ex-Artikel 40 EGV)

Das Europäische Parlament und der Rat 
treffen gemäß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhörung des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses durch 
Richtlinien oder Verordnungen alle erforder-
lichen Maßnahmen, um die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 45 
herzustellen, insbesondere

a)	 durch Sicherstellung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den einzel-
staatlichen Arbeitsverwaltungen;

b)	 durch die Beseitigung der Verwaltungs-
verfahren und -praktiken sowie der für 

.....

ZWEITER TEIL
 

NICHTDISKRIMINIERUNG UND 
UNIONSBÜRGERSCHAFT

Artikel 18
(ex-Artikel 12 EGV)

Unbeschadet besonderer Bestimmungen 
der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich 
jede Diskriminierung aus Gründen der Staats-
angehörigkeit verboten.

Das Europäische Parlament und der Rat 
können gemäß dem ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahren Regelungen für das Verbot 
solcher Diskriminierungen treffen.

.....

2
ABl C 340/1997, 1 ff in der Fassung ABl C 80/2001, 1 ff; C 325/2002, 33 ff (konsolidierte Fassung); L 236/2003, 17 ff;  
L 157/2005, 11 ff; C 321 E/2006, 37 ff (konsolidierte Fassung); C 115/2008, 1 ff (konsolidierte Fassung); C 326/2012, 1 ff 
(konsolidierte Fassung); L 112/2012, 1ff; C 202/2016, 47ff (konsolidierte Fassung); C400/2016, 1; C 59/2017, 1

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) Auszug

Gliederung
.....

ZWEITER TEIL	 NICHTDISKRIMINIERUNG UND UNIONSBÜRGERSCHAFT
					     ARTIKEL	 18
…..
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…..

	 TITEL IV	 DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENSTLEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR

			   KAPITEL 1	 DIE ARBEITSKRÄFTE	 ARTIKEL	 45
					     ARTIKEL	 46
			   …..

			   KAPITEL 2	 DAS NIEDERLASSUNGSRECHT	 ARTIKEL	 49

			   …..

			   KAPITEL 3	 DIENSTLEISTUNGEN	 ARTIKEL	 56
					     ARTIKEL	 57
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Artikel 57
(ex-Artikel 50 EGV)

Dienstleistungen im Sinne der Verträge 
sind Leistungen, die in der Regel gegen 
Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht 
den Vorschriften über den freien Waren- und 
Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit der 
Personen unterliegen.

Als Dienstleistungen gelten insbesondere:
a)	 gewerbliche Tätigkeiten,
b)	 kaufmännische Tätigkeiten,
c)	 handwerkliche Tätigkeiten,
d)	 freiberufliche Tätigkeiten.
Unbeschadet des Kapitels über die Nieder-

lassungsfreiheit kann der Leistende zwecks 
Erbringung seiner Leistungen seine Tätigkeit 
vorübergehend in dem Mitgliedstaat ausüben, 
in dem die Leistung erbracht wird, und zwar 
unter den Voraussetzungen, welche dieser 
Mitgliedstaat für seine eigenen Angehörigen 
vorschreibt.

…..
 

TITEL X

SOZIALPOLITIK

…..

Artikel 157
(ex-Artikel 141 EGV)

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung 
des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit sicher.

(2) Unter „Entgelt“ im Sinne dieses Artikels 
sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne 
und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütun-
gen zu verstehen, die der Arbeitgeber auf-
grund des Dienstverhältnisses dem Arbeit-
nehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder 
in Sachleistungen zahlt.

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts bedeutet,

a)	 dass das Entgelt für eine gleiche nach 
Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der 
gleichen Maßeinheit festgesetzt wird,

b)	 dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit 
das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz 
gleich ist.

(3) Das Europäische Parlament und der 
Rat beschließen gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Anwendung 
des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
der Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, ein-
schließlich des Grundsatzes des gleichen Ent-
gelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit.

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleis-
tung der vollen Gleichstellung von Männern 
und Frauen im Arbeitsleben hindert der Grund-
satz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten 
nicht daran, zur Erleichterung der Berufstä-
tigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts 
oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von 
Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn 
spezifische Vergünstigungen beizubehalten 
oder zu beschließen.

…..

den Zugang zu verfügbaren Arbeitsplät-
zen vorgeschriebenen Fristen, die sich 
aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
oder vorher zwischen den Mitglied-
staaten geschlossenen Übereinkünften 
ergeben und deren Beibehaltung die 
Herstellung der Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer hindert;

c)	 durch die Beseitigung aller Fristen und 
sonstigen Beschränkungen, die in in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften oder 
vorher zwischen den Mitgliedstaaten 
geschlossenen Übereinkünften vorge-
sehen sind und die den Arbeitnehmern 
der anderen Mitgliedstaaten für die 
freie Wahl des Arbeitsplatzes andere 
Bedingungen als den inländischen Ar-
beitnehmern auferlegen;

d)	 durch die Schaffung geeigneter Verfah-
ren für die Zusammenführung und den 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen, 
die eine ernstliche Gefährdung der 
Lebenshaltung und des Beschäfti-
gungsstands in einzelnen Gebieten und 
Industrien ausschließen.

…..

KAPITEL 2

DAS NIEDERLASSUNGSRECHT

Artikel 49
(ex-Artikel 43 EGV)

Die Beschränkungen der freien Nieder-
lassung von Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen verboten. Das 
Gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung 
von Agenturen, Zweigniederlassungen oder 
Tochtergesellschaften durch Angehörige eines 
Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats ansässig sind.

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapi-
talverkehr umfasst die Niederlassungsfreiheit 
die Aufnahme und Ausübung selbstständiger 
Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und 
Leitung von Unternehmen, insbesondere 
von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 
Absatz 2, nach den Bestimmungen des Auf-
nahmestaats für seine eigenen Angehörigen.

…..

KAPITEL 3

DIENSTLEISTUNGEN

Artikel 56
(ex-Artikel 49 EGV)

Die Beschränkungen des freien Dienst-
leistungsverkehrs innerhalb der Union für 
Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als demjenigen des 
Leistungsempfängers ansässig sind, sind 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
verboten.

Das Europäische Parlament und der Rat 
können gemäß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren beschließen, dass dieses 
Kapitel auch auf Erbringer von Dienstleistun-
gen Anwendung findet, welche die Staatsan-
gehörigkeit eines dritten Landes besitzen und 
innerhalb der Union ansässig sind.

2
AE

U
V

9783214253363 
Paragraph - Arbeitsrecht und Sozialrecht | 18 
Reinhard Resch 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214253363


7ARBEITSRECHT UND SOZIALRECHT Resch

durch Gewinnung von Harzprodukten in 
fremden Wäldern eine saisonmäßig wie-
derkehrende Erwerbstätigkeit ausüben, 
sofern sie dieser Erwerbstätigkeit in der 
Regel ohne Zuhilfenahme familienfrem-
der Arbeitskräfte nachgehen,

g)	 Personen, die an einem Verwaltung-
spraktikum im Sinne des Abschnittes 
Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, BGBl. Nr. 86, teilnehmen,

h)	 Personen, die in einem Ausbildungsver-
hältnis zur Evangelischen Kirche A. B. 
oder zur Evangelischen Kirche H. B. 
stehen (Lehrvikare und Pfarramtskan-
didaten), sowie nicht definitiv bestellt 
geistliche Amtsträger dieser Kirchen,

soweit sie in der Krankenversicherung auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften pflichtver-
sichert sind oder Anspruch auf Leistungen 
einer Krankenfürsorgeanstalt haben und nicht 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
versicherungsfrei sind.

(2) Ausgenommen von der Arbeitslosenver-
sicherungspflicht sind

a)	 Personen, die die allgemeine Schul-
pflicht noch nicht beendet haben, 
sowie Personen, die der allgemeinen 
Schulpflicht nicht unterliegen oder von 
ihr befreit sind, bis zum 1. Juli des Kalen-
derjahres, in dem sie das 15. Lebensjahr 
vollenden;

b)	 Dienstnehmer, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, 

zu einem Land, einem Gemeinde-
verband oder einer Gemeinde sowie 
zu einem von diesen Körperschaften 
verwalteten Betrieb, einer solchen Un-
ternehmung, Anstalt, Stiftung oder einem 
solchen Fonds stehen, sofern sie gemäß 
§ 5 Abs. 1 Z 3, 3a lit. b, 3b lit. b, 4 und 12 
des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes von der Vollversicherung nach § 4 
des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes ausgenommen sind;

c)	 Personen, die nach § 2 Abs. 1 Z 2 des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 559/1978, pflichtversichert 
sind;

d)	 Dienstnehmer, Heimarbeiter und selb-
ständige Pecher, die nach der Höhe des 
Entgelts geringfügig beschäftigt sind;

e)	 Personen, denen eine im § 22 Abs. 1 
genannte Leistung zuerkannt wurde oder 
welche die Anspruchsvoraussetzungen 
für eine im § 22 Abs. 1 genannte Lei-
stung, ausgenommen die Korridorpensi-
on, erfüllen, oder die jenes Lebensalter, 
das ein Jahr nach dem gesetzlichen 
Mindestalter für eine Korridorpension 
liegt, vollendet haben, ab dem Beginn 
des folgenden Kalendermonats;

f)	 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Freiwilligen Sozialjahr, am Freiwilligen 
Umweltschutzjahr, am Gedenkdienst 
oder am Friedens- und Sozialdienst im 
Ausland nach dem Freiwilligengesetz, 

ARTIKEL I

Umfang der Versicherung

§ 1. (1) Für den Fall der Arbeitslosigkeit ver-
sichert (arbeitslosenversichert) sind

a)	 Dienstnehmer, die bei einem oder meh-
reren Dienstgebern beschäftigt sind,

b)	 Lehrlinge
c)	 Heimarbeiter,
d)	 Personen, die zum Zwecke der vorge-

schriebenen Ausbildung für den künfti-
gen, abgeschlossene Hochschulbildung 
erfordernden Beruf nach Abschluß die-
ser Hochschulbildung beschäftigt sind, 
wenn die Ausbildung nicht im Rahmen 
eines Dienst- oder Lehrverhältnisses 
erfolgt, jedoch mit Ausnahme der Volon-
täre, die kein Entgelt beziehen,

e)	 Personen, die österreichische Staatsbür-
ger oder diesen gleichzustellen sind (wie 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaates 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz) und 
gemäß dem Entwicklungshelfergesetz, 
BGBl. Nr. 574/1983, von einer Entwick-
lungshilfeorganisation im Rahmen der 
Entwicklungshilfe als Entwicklungshelfer 
oder Experten beschäftigt oder ausgebil-
det werden,

f)	 selbständige Pecher, das sind Personen, 
die, ohne auf Grund eines Dienst- oder 
Lehrverhältnisses beschäftigt zu sein, 

3
BGBl 1977/609 (WV) zuletzt geänedert durch BGBl I 2013/67, I 2013/71, I 2013/81, I 2013/137, I 2013/138, I 2013/139,  
I 2014/3, I 2014/40, I 2014/68, I 2014/94, I 2015/28, I 2015/79, I 2015/106, I 2015/118, I 2015/144, I 2015/162, I 2016/53, 
I 2017/29, I 2017/30, I 2017/31, I 2017/38, I 2017/157, I 2018/30, I 2018/61, I 2018/100, I 2020/16, I 2020/28, I 2020/71,  
I 2020/108, I 2020/130, I 2021/41, I 2021/83, I 2021/117, I 2021/121, I 2021/158, I 2021/216, I 2022/17, I 2022/93, I 2022/174, 
I 2023/11, I 2023/20, I 2023/29, I 2023/109

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG)

Gliederung

Artikel I				    §§	 1	 -	 5	

Artikel II				    §	 6
	 Abschnitt 1	 Arbeitslosengeld	 §§	 7	 -	 25
	 Abschnitt 2	 Leistungen zur Beschäftigungsförderung	 §§	 26	 -	 28 
	 Abschnitt 2a	 Kranken- und Pensionsversicherung bei Sterbebegleitung, bei Begleitung von 
		  schwerst erkrankten Kindern, bei Pflegekarenz und bei Pflegeteilzeit	 §§	 29	 -	 32 
	 Abschnitt 3	 Notstandshilfe	 §§	 33	 -	 38 
	 Abschnitt 3a	 Besondere Leistungen für ältere Personen	 §§	 39	 -	 39
	 Abschnitt 3b	 Besondere Leistung für gesundheitlich beeinträchtigte Personen	 §	 39b
	 Abschnitt 4				    §§	 40	 -	 43a

ARTIKEL III	 Verfahren	 §§	 44	 -	 59

ARTIKEL IV	 Besondere Regelungen	 §	 66

ARTIKEL V				    §	 66a

ARTIKEL VI	 Allgemeine Bestimmungen	 §§	 67 -		  73

ARTIKEL VII	 Übergangs- und Schlußbestimmungen	 §§	 74	 -	 84
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ihren Eintritt in die Arbeitslosenversicherung 
erklären. Diese Personen sind von der Sozial-
versicherungsanstalt der Selbständigen unmit-
telbar nach Einlangen der Meldung oder sons-
tigen Kenntnisnahme der Pflichtversicherung 
in der Pensionsversicherung oder Ausnahme 
von der Pflichtversicherung gemäß § 5 GSVG 
schriftlich auf die maßgeblichen Umstände der 
Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung, 
insbesondere die Frist für den zulässigen Ein-
tritt in die Arbeitslosenversicherung, die Bin-
dungsdauer der Entscheidung für oder gegen 
die Einbeziehung und die Wahlmöglichkeit der 
Beitragsgrundlage hinzuweisen.

(3) Die Frist für den Eintritt in die Arbeitslo-
senversicherung gemäß Abs. 2 beträgt sechs 
Monate ab der Verständigung durch die So-
zialversicherungsanstalt der Selbständigen. 
Der Eintritt ist schriftlich mitzuteilen. Wird der 
Eintritt in die Arbeitslosenversicherung binnen 
drei Monaten ab der Verständigung mitgeteilt, 
so erfolgt die Einbeziehung in die Arbeitslosen-
versicherung ab dem Beginn der die Pflichtver-
sicherung in der Pensionsversicherung oder 
deren Ausnahme von der Pflichtversicherung 
gemäß § 5 GSVG begründenden Erwerbstä-
tigkeit, frühestens ab 1. Jänner 2009, in den 
übrigen Fällen ab dem Beginn des auf das 
Einlangen der Mitteilung folgenden Kalender-
monats. Werden Erwerbstätige rückwirkend in 
die Pflichtversicherung in der Pensionsversi-
cherung einbezogen, so erfolgt die Einbe-
ziehung in die Arbeitslosenversicherung nur, 
wenn auch eine laufende Pflichtversicherung 
besteht, und frühestens ab dem Beginn des 
auf die Feststellung der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung folgenden Kalen-
dermonats.

(4) Personen, die den Eintritt in die Arbeits-
losenversicherung erklären, haben eine der 
gemäß § 2 AMPFG zur Auswahl stehenden 
Beitragsgrundlagen auszuwählen. Die gewähl-
te Beitragsgrundlage gilt ab dem Beginn der 
Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung. 
Die Einbeziehung in die Arbeitslosenversi-
cherung und die gewählte Beitragsgrundlage 
gelten, soweit kein zulässiger Austritt erfolgt, 
für alle (künftigen) Zeiträume, in denen die 
Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen.

(5) Personen, deren nicht genützte Eintritts-
möglichkeit in die Arbeitslosenversicherung 
oder deren Austritt aus der Arbeitslosenver-
sicherung acht Jahre oder ein Vielfaches von 
acht Jahren zurück liegt, können (neuerlich) 
in die Arbeitslosenversicherung einbezogen 
werden. Der Antrag ist bei der Sozialversi-
cherungsanstalt der Selbständigen jeweils bin-
nen sechs Monaten nach Ende des (letzten) 
achtjährigen Bindungszeitraums einzubringen. 
Die Frist von sechs Monaten erstreckt sich um 
Zeiträume, in denen die Voraussetzungen des 
Abs. 1 nicht vorliegen. Die (neuerliche) Ein-
beziehung in die Arbeitslosenversicherung 
erfolgt ab dem Vorliegen der Voraussetzun-
gen, frühestens mit Beginn des folgenden 
Kalendermonats.

(6) Personen, deren (zuletzt erfolgte) Ein-
beziehung in die Arbeitslosenversicherung 
gemäß Abs. 1 oder Abs. 5 acht Jahre oder 
ein Vielfaches von acht Jahren zurück liegt, 
können aus der Arbeitslosenversicherung aus-
treten. Der Austritt ist der Sozialversicherungs-
anstalt der Selbständigen jeweils binnen sechs 
Monaten nach Ende des (letzten) achtjährigen 
Bindungszeitraums mitzuteilen. Die Frist von 
sechs Monaten erstreckt sich um Zeiträume, 
in denen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht 
vorliegen. Die Arbeitslosenversicherung endet 
mit dem Ende des auf die Mitteilung des Aus-
tritts folgenden Kalendermonats.

(7) Für die Durchführung der Arbeitslo-

senversicherung im Sinne der Abs. 1 bis 6 
ist, soweit diese für Pflichtversicherte in der 
Arbeitslosenversicherung den Krankenversi-
cherungsträgern obliegt (wie insbesondere 
die Feststellung der Versicherung, die Bei-
tragseinhebung und Beitragsabfuhr) die So-
zialversicherungsanstalt der Selbständigen 
zuständig. Soweit dieses Bundesgesetz oder 
das AMPFG keine abweichenden Regelungen 
enthalten, gelten die vom jeweiligen Sozialver-
sicherungsträger anzuwendenden sozialversi-
cherungsrechtlichen Vorschriften.

(8) Personen, die gemäß dem Bundesver-
fassungsgesetz über Kooperation und Solida-
rität bei der Entsendung von Einheiten und 
Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), 
BGBl. I Nr. 38/1997, in andere Staaten ent-
sandt werden, sind zur Arbeitslosenversiche-
rung zugelassen. Die Bundesministerin oder 
der Bundesminister für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz kann durch 
Verordnung weitere Personengruppen, die im 
Interesse Österreichs Hilfe im Ausland leisten, 
zur Arbeitslosenversicherung zulassen. Die 
Arbeitslosenversicherung dieser Personen 
beginnt mit Antragstellung, frühestens ab 
Beginn der Tätigkeit, und endet mit Ende der 
Tätigkeit. Für die Durchführung der Arbeits-
losenversicherung dieser Personen ist die 
Österreichische Gesundheitskasse zuständig.

Meldungen zur Arbeitslosenversicherung

§ 4. (1) Dienstgeber und selbständige Pecher 
sowie gemäß § 3 in die Arbeitslosenversiche-
rung einbezogene Personen sind verpflichtet, 
dem zuständigen Sozialversicherungsträger 
alle für die Durchführung der Arbeitslosenver-
sicherung maßgebenden Daten mitzuteilen.

(2) Die arbeitslosenversicherungspflichtig 
beschäftigte Person hat die gemäß Abs. 1 vor-
geschriebenen Meldungen zu erstatten, wenn

1.	 der Dienstgeber die Vorrechte der 
Exterritorialität genießt oder wenn dem 
Dienstgeber im Zusammenhang mit 
einem zwischenstaatlichen Vertrag oder 
der Mitgliedschaft Österreichs bei einer 
internationalen Organisation besondere 
Privilegien oder Immunitäten eingeräumt 
sind oder

2.	 der Dienstgeber im Inland keine Be-
triebsstätte (Niederlassung, Geschäfts-
stelle, Niederlage) hat und für diesen 
keine Meldepflicht besteht.

(3) Die An- und Abmeldungen arbeitslosen-
versicherungspflichtiger Personen zur gesetz-
lichen Krankenversicherung gelten auch als 
Meldungen zur Arbeitslosenversicherung.

§ 5. (1) Unter Dienstgebern im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind auch Auftraggeber im 
Sinne des Heimarbeitergesetzes 1960, BGBl. 
Nr. 105/1961, Träger von Ausbildungseinrich-
tungen und Besitzer von Wäldern, in denen 
von selbständigen Pechern Harzprodukte 
gewonnen werden, zu verstehen.

(2) Unter Dienstverhältnis im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist auch die Erwerbstätigkeit 
als selbständiger Pecher zu verstehen.

(3) Unter Entgelt im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist auch das Erwerbseinkommen als 
selbständiger Pecher zu verstehen.

ARTIKEL II

Leistungen

§ 6. (1) Als Geldleistungen aus der Arbeits-
losenversicherung werden gewährt:

1.	 Arbeitslosengeld;
2.	 Notstandshilfe;

BGBl. I Nr. 17/2012, hinsichtlich dieser 
gemäß § 4 Abs. 1 Z 11 ASVG versicher-
ten Tätigkeit;

g)	 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Integrationsjahr nach dem Freiwilligen-
gesetz, BGBl. I Nr. 17/2012, hinsichtlich 
dieser gemäß § 8 Abs. 1 Z 4a ASVG 
versicherten Tätigkeit.

(3) Die Versicherungsfreiheit nach Abs. 2 
ist bei Dienstnehmern, die bei demselben 
Dienstgeber zu versicherungspflichtiger und 
versicherungsfreier Beschäftigung herange-
zogen werden, nur dann gegeben, wenn sie 
überwiegend in versicherungsfreier Beschäf-
tigung tätig sind.

(4) Bei der Beurteilung der Frage, ob 
eine Beschäftigung als geringfügig gilt, ist 
§  5 Abs.  2 ASVG sinngemäß anzuwenden. 
Eine Beschäftigung als Hausbesorger im 
Sinne des Hausbesorgergesetzes, BGBl. 
Nr. 16/1970, gilt jedoch dann als geringfügig, 
wenn das Entgelt die im § 5 Abs. 2 ASVG an-
geführten Beträge nicht überschreitet.

§ 1 Abs. 4 lautet ab 1. April 2024 wie folgt: 
(4) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Be-

schäftigung als geringfügig gilt, ist § 5 ASVG 
sinngemäß anzuwenden. Eine Beschäftigung 
als Hausbesorger im Sinne des Hausbesor-
gergesetzes, BGBl. Nr. 16/1970, gilt jedoch 
dann als geringfügig, wenn das Entgelt die im 
§ 5 Abs. 2 ASVG angeführten Beträge nicht 
überschreitet.

(5) Abs. 4 erster Satz gilt sinngemäß für 
Heimarbeiter und selbständige Pecher.

(6) Für Beginn und Ende der Arbeitslosen-
versicherungspflicht gelten die §§ 10 und 11 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-
zes.

(7) Abs. 1 (Arbeitslosenversicherungspflicht) 
ist auf Eisenbahnbedienstete, für deren ar-
beitsrechtliche Ansprüche der Bund haftet 
und die unkündbar sind, ab 1. Jänner 2000 
anzuwenden.

(8) Freie Dienstnehmer im Sinne des 
§ 4 Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, 
sind Dienstnehmern gleich gestellt.

§ 2. Für die Versicherung der in Heimarbeit 
beschäftigten Personen gilt § 1 Abs. 1 nur inso-
weit, als nicht durch Verordnung abweichende, 
die Eigenart dieser Beschäftigungsverhältnis-
se berücksichtigende Bestimmungen getroffen 
werden. Diese können sich auf die Meldungen, 
den Beginn und das Ende der Versicherungs-
pflicht, die Berechnung, Einhebung und Ein-
zahlung der Versicherungsbeiträge sowie auf 
die Voraussetzungen des Anspruches auf die 
Versicherungsleistungen beziehen.

(BGBl. Nr. 17/1962, Art. I Z 7; BGBl. 
Nr. 289/1976, Art. I Z 2)

Arbeitslosenversicherung 
selbständig Erwerbstätiger

§ 3. (1) Erwerbstätige Personen, die auf 
Grund einer Erwerbstätigkeit der Pflichtver-
sicherung in der Pensionsversicherung nach 
dem GSVG unterliegen oder gemäß § 5 GSVG 
von dieser Pflichtversicherung ausgenommen 
sind, können nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen in die Arbeitslosenversicherung 
einbezogen werden, wenn diese nicht auf 
Grund ihres Lebensalters gemäß § 1 Abs. 2 
lit. e von der Arbeitslosenversicherungspflicht 
ausgenommen sind.

(2) Personen, die die Voraussetzungen des 
Abs. 1 erfüllen, werden in die Arbeitslosenver-
sicherung einbezogen, wenn sie fristgerecht 

3
Al

VG

9783214253363 
Paragraph - Arbeitsrecht und Sozialrecht | 18 
Reinhard Resch 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214253363


9ARBEITSRECHT UND SOZIALRECHT Resch

berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
beendet haben und die Anwartschaft danach 
ohne Berücksichtigung von Zeiten, die vor 
Ende dieser Maßnahmen liegen, erfüllen so-
wie weder eine Leistung aus dem Versiche-
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
oder der Erwerbsunfähigkeit beziehen noch 
die Anspruchsvoraussetzungen für eine der-
artige Leistung erfüllen.

(5) Die Voraussetzungen des Abs. 3 Z 1 
liegen

1.	 während der Teilnahme am Freiwilligen 
Sozialjahr, am Freiwilligen Umwelt-
schutzjahr, am Gedenkdienst und am 
Friedens- und Sozialdienst im Ausland 
nach dem Freiwilligengesetz nicht vor;

2.	 während des Bezuges von Kinderbetreu-
ungsgeld nur dann vor, wenn das Kind 
von einer anderen geeigneten Person 
oder in einer geeigneten Einrichtung 
betreut wird;

3.	 während einer Absonderung gemäß 
§  7  oder § 17 des Epidemiegeset-
zes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, vor.

(6) Personen, die gemäß § 5 AuslBG be-
fristet beschäftigt sind, halten sich nach Be-
endigung ihrer Beschäftigung nicht berechtigt 
im Bundesgebiet auf, um eine unselbständige 
Beschäftigung aufzunehmen und auszuüben.

(7) Als auf dem Arbeitsmarkt üblicherweise 
angebotene, den gesetzlichen und kollektiv-
vertraglichen Voraussetzungen entsprechen-
de Beschäftigung gilt ein Arbeitsverhältnis 
mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit 
von mindestens 20 Stunden. Personen mit 
Betreuungsverpflichtungen für Kinder bis 
zum vollendeten zehnten Lebensjahr oder 
behinderte Kinder, für die nachweislich keine 
längere Betreuungsmöglichkeit besteht, erfül-
len die Voraussetzung des Abs. 3 Z 1 auch 
dann, wenn sie sich für ein Arbeitsverhältnis 
mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von 
mindestens 16 Stunden bereithalten.

(8) Eine Person, die eine die Gesamtdau-
er von drei Monaten nicht überschreitende 
Ausbildung gemäß § 12 Abs. 4 macht oder 
an Maßnahmen der Nach- und Umschulung 
sowie zur Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt im Auftrag des Arbeitsmarktservice ge-
mäß § 12 Abs. 5 teilnimmt, erfüllt die Voraus-
setzung des Abs. 3 Z 1 auch dann, wenn sie 
sich auf Grund der Ausbildung nur in einem 
geringeren als dem im Abs. 7 festgelegten 
zeitlichen Ausmaß für ein Arbeitsverhältnis 
bereithält. Die übrigen Voraussetzungen, ins-
besondere auch die Arbeitswilligkeit, müssen 
jedenfalls gegeben sein.

Arbeitsfähigkeit

§ 8. (1) Arbeitsfähig ist, wer nicht invalid und 
nicht berufsunfähig im Sinne des ASVG ist. Ar-
beitsfähig ist jedenfalls nicht, wer eine Leistung 
aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit 
bezieht. Arbeitsfähig ist weiters nicht, wer die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine derartige 
Leistung erfüllt.

(2) Arbeitslose sind, wenn sich Zweifel über 
ihre Arbeitsfähigkeit ergeben oder zu klären 
ist, ob bestimmte Tätigkeiten ihre Gesundheit 
gefährden können, verpflichtet, sich ärztlich 
untersuchen zu lassen. Die Untersuchung der 
Arbeitsfähigkeit hat an einer vom Kompetenz-
zentrum Begutachtung der Pensionsversiche-
rungsanstalt festgelegten Stelle stattzufinden. 
Die Untersuchung, ob bestimmte Tätigkeiten 
die Gesundheit einer bestimmten Person ge-
fährden können, hat durch einen geeigneten 
Arzt oder eine geeignete ärztliche Einrichtung 
zu erfolgen. Wenn eine ärztliche Untersuchung 

nicht bereits eingeleitet ist, hat die regionale 
Geschäftsstelle bei Zweifeln über die Arbeits-
fähigkeit oder über die Gesundheitsgefähr-
dung eine entsprechende Untersuchung an-
zuordnen. Wer sich weigert, einer derartigen 
Anordnung Folge zu leisten, erhält für die 
Dauer der Weigerung kein Arbeitslosengeld.

(3) Das Arbeitsmarktservice hat Bescheide 
der Pensionsversicherungsträger und Gutach-
ten des Kompetenzzentrums Begutachtung 
der Pensionsversicherungsanstalt zur Beur-
teilung der Arbeitsfähigkeit anzuerkennen und 
seiner weiteren Tätigkeit zu Grunde zu legen.

(4) Auf Personen, die der Verpflichtung zur 
ärztlichen Untersuchung gemäß Abs. 2 Folge 
leisten, sind § 7 Abs. 3 Z 1, Abs. 5, Abs. 7 und 
Abs. 8, § 9 und § 10 sowie Abs. 1 bis zum 
Vorliegen des Gutachtens zur Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit, längstens jedoch außer bei 
Vorliegen besonderer Gründe für drei Mona-
te, nicht anzuwenden. Wenn auf Grund des 
Gutachtens anzunehmen ist, dass Arbeitsfä-
higkeit nicht vorliegt, so verlängert sich dieser 
Zeitraum bis zur bescheidmäßigen Feststel-
lung des Pensionsversicherungsträgers, ob 
berufliche Maßnahmen der Rehabilitation 
zweckmäßig und zumutbar sind.

Arbeitswilligkeit

§ 9. (1) Arbeitswillig ist, wer bereit ist, eine 
durch die regionale Geschäftsstelle oder ei-
nen vom Arbeitsmarktservice beauftragten, die 
Arbeitsvermittlung im Einklang mit den Vor-
schriften der §§ 2 bis 7 des Arbeitsmarktför-
derungsgesetzes (AMFG), BGBl. Nr. 31/1969,  
durchführenden Dienstleister vermittelte 
zumutbare Beschäftigung in einem Arbeits-
verhältnis als Dienstnehmer im Sinn des  
§ 4 Abs. 2 ASVG anzunehmen, sich zum 
Zwecke beruflicher Ausbildung nach- oder 
umschulen zu lassen, an einer Maßnahme 
zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
teilzunehmen, von einer sonst sich bietenden 
Arbeitsmöglichkeit Gebrauch zu machen und 
von sich aus alle gebotenen Anstrengungen 
zur Erlangung einer Beschäftigung zu unter-
nehmen, soweit dies entsprechend den per-
sönlichen Fähigkeiten zumutbar ist.

(2) Eine Beschäftigung ist zumutbar, wenn 
sie den körperlichen Fähigkeiten der arbeitslo-
sen Person angemessen ist, ihre Gesundheit 
und Sittlichkeit nicht gefährdet, angemessen 
entlohnt ist, in einem nicht von Streik oder 
Aussperrung betroffenen Betrieb erfolgen 
soll, in angemessener Zeit erreichbar ist oder 
eine entsprechende Unterkunft am Arbeitsort 
zur Verfügung steht sowie gesetzliche Be-
treuungsverpflichtungen eingehalten werden 
können. Als angemessene Entlohnung gilt 
grundsätzlich eine zumindest den jeweils an-
zuwendenden Normen der kollektiven Rechts-
gestaltung entsprechende Entlohnung. Die 
zumutbare tägliche Wegzeit für Hin- und Rück-
weg beträgt jedenfalls eineinhalb Stunden und 
bei einer Vollzeitbeschäftigung jedenfalls zwei 
Stunden. Wesentlich darüber liegende Weg-
zeiten sind nur unter besonderen Umständen, 
insbesondere wenn am Wohnort lebende Per-
sonen üblicher Weise eine längere Wegzeit 
zum Arbeitsplatz zurückzulegen haben oder 
besonders günstige Arbeitsbedingungen ge-
boten werden, zumutbar.

(3) In den ersten 100 Tagen des Bezuges 
von Arbeitslosengeld auf Grund einer neu er-
worbenen Anwartschaft ist eine Vermittlung in 
eine nicht dem bisherigen Tätigkeitsbereich 
entsprechende Tätigkeit nicht zumutbar, wenn 
dadurch eine künftige Beschäftigung im bishe-
rigen Beruf wesentlich erschwert wird. In den 
ersten 120 Tagen des Bezuges von Arbeits-

3.	 Bevorschussung von Leistungen aus der 
Pensionsversicherung;

4.	 Weiterbildungsgeld;
5.	 Bildungsteilzeitgeld;
6.	 Altersteilzeitgeld;

6a.	 Teilpension – erweiterte Altersteilzeit;
7.	 Übergangsgeld nach Altersteilzeit;
8.	 Übergangsgeld;
9.	 Umschulungsgeld;

10.	 Einmalzahlung.
(2) Als Versicherungen aus der Arbeitslosen-

versicherung werden gewährt:
1.	 Krankenversicherung für Bezieher der 

Leistungen nach Abs. 1 Z 1 bis 5 sowie 7 
bis 9;

2.	 Unfallversicherung für Bezieher der 
Leistungen nach Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5 und 9 
nach Maßgabe des § 40a;

3.	 Pensionsversicherung für Bezieher der 
Leistungen nach Abs. 1 Z 1, 2, 4, 5 und 7 
bis 9.

4.	 entfällt
(3) Als Versicherungen aus Mitteln der 

Arbeitslosenversicherung werden Kranken-
versicherung, Unfallversicherung und Pen-
sionsversicherung für Bezieher einer Beihilfe 
zur Deckung des Lebensunterhaltes nach 
dem Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG), 
BGBl. Nr. 313/1994, gewährt.

(4) Als Versicherungen aus Mitteln des 
Bundes werden Krankenversicherung und 
Pensionsversicherung für Dienstnehmer und 
Arbeitslose bei Sterbebegleitung, bei Beglei-
tung von schwerst erkrankten Kindern und bei 
Pflegekarenz nach Maßgabe der §§ 29 bis 32 
gewährt.

Abschnitt 1

Arbeitslosengeld

Voraussetzungen des Anspruches

§ 7. (1) Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, 
wer

1.	 der Arbeitsvermittlung zur Verfügung 
steht,

2.	 die Anwartschaft erfüllt und
3.	 die Bezugsdauer noch nicht erschöpft 

hat.
(2) Der Arbeitsvermittlung steht zur Verfü-

gung, wer eine Beschäftigung aufnehmen 
kann und darf (Abs. 3) und arbeitsfähig (§ 8), 
arbeitswillig (§ 9) und arbeitslos (§ 12) ist.

(3) Eine Beschäftigung aufnehmen kann und 
darf eine Person,

1.	 die sich zur Aufnahme und Ausübung 
einer auf dem Arbeitsmarkt üblicher-
weise angebotenen, den gesetzlichen 
und kollektivvertraglichen Vorschriften 
entsprechenden zumutbaren versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung bereit-
hält,

2.	 die sich berechtigt im Bundesgebiet auf-
hält, um eine unselbständige Beschäf-
tigung aufzunehmen und auszuüben 
sowie, wenn ihr eine unselbständige 
Beschäftigung nur nach Erteilung einer 
Beschäftigungsbewilligung gestattet 
ist, keine dieser gemäß § 4 Abs. 1 Z 3 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 218/1975, entgegenstehenden 
wichtigen Gründe wie insbesondere 
wiederholte Verstöße infolge Ausübung 
einer Beschäftigung ohne Beschäfti-
gungsbewilligung während der letzten 
zwölf Monate vorliegen.

3.	 aufgehoben
(4) Von der Voraussetzung der Arbeitsfähig-

keit ist für eine Bezugsdauer von längstens 
78  Wochen abzusehen, wenn Arbeitslose 
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den Richtlinien des Verwaltungsrates geregel-
ten Qualitätsstandards entspricht. Im Rahmen 
dieser Qualitätsstandards ist jedenfalls die 
gegebenenfalls erforderliche sozialpädagogi-
sche Betreuung, die Zielsetzung der mit dem 
Arbeitsverhältnis verbundenen theoretischen 
und praktischen Ausbildung sowie im Falle der 
Arbeitskräfteüberlassung das zulässige Aus-
maß überlassungsfreier Zeiten und die Ver-
wendung überlassungsfreier Zeiten zu Ausbil-
dungs- und Betreuungszwecken festzulegen.

(8) Wenn im Zuge von Maßnahmen des Ar-
beitsmarktservice Arbeitserprobungen statt-
finden, so haben diese Arbeitserprobungen 
den in den Richtlinien des Verwaltungsrates 
geregelten Qualitätsstandards zu entspre-
chen. Arbeitserprobungen dürfen nur zur 
Überprüfung vorhandener oder im Rahmen 
der Maßnahme erworbener Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie der Einsatzmöglichkeiten 
in einem Betrieb eingesetzt werden und eine 
diesen Zielen angemessene Dauer nicht 
überschreiten. Bei Maßnahmen zur Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt hat das 
Arbeitsmarktservice der arbeitslosen Person 
die Gründe anzugeben, die eine Teilnahme 
an einer derartigen Maßnahme als zur Ver-
besserung der Wiederbeschäftigungschancen 
notwendig oder nützlich erscheinen lassen, so 
weit diese nicht auf Grund der vorliegenden 
Umstände wie insbesondere einer längeren 
Arbeitslosigkeit in Verbindung mit bestimmten 
bereits zB im Betreuungsplan (§ 38c AMSG) 
erörterten Problemlagen, die einer erfolgrei-
chen Arbeitsaufnahme entgegen stehen, als 
bekannt angenommen werden können. Eine 
Maßnahme zur Wiedereingliederung kann 
auch auf die persönliche Unterstützung bei 
der Arbeitssuche abzielen.

§ 10. (1) Wenn die arbeitslose Person
1.	 sich weigert, eine ihr von der regiona-

len Geschäftsstelle oder einen vom 
Arbeitsmarktservice beauftragten, die 
Arbeitsvermittlung im Einklang mit den 
Vorschriften der §§ 2 bis 7 AMFG durch-
führenden Dienstleister zugewiesene 
zumutbare Beschäftigung anzunehmen 
oder die Annahme einer solchen Be-
schäftigung vereitelt, oder

2.	 sich ohne wichtigen Grund weigert, ei-
nem Auftrag zur Nach(Um)schulung zu 
entsprechen oder durch ihr Verschulden 
den Erfolg der Nach(Um)schulung verei-
telt, oder

3.	 ohne wichtigen Grund die Teilnahme an 
einer Maßnahme zur Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt verweigert oder 
den Erfolg der Maßnahme vereitelt, oder

4.	 auf Aufforderung durch die regionale 
Geschäftsstelle nicht bereit oder in der 
Lage ist, ausreichende Anstrengungen 
zur Erlangung einer Beschäftigung 
nachzuweisen,

so verliert sie für die Dauer der Weigerung, 
mindestens jedoch für die Dauer der auf die 
Pflichtverletzung gemäß Z 1 bis 4 folgenden 
sechs Wochen, den Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld. Die Mindestdauer des Anspruchsver-
lustes erhöht sich mit jeder weiteren Pflicht-
verletzung gemäß Z 1 bis 4 um weitere zwei 
Wochen auf acht Wochen. Die Erhöhung der 
Mindestdauer des Anspruchsverlustes gilt 
jeweils bis zum Erwerb einer neuen Anwart-
schaft. Die Zeiten des Anspruchsverlustes 
verlängern sich um die in ihnen liegenden 
Zeiträume, während derer Krankengeld be-
zogen wurde.

(2) Hat sich die arbeitslose Person auf ei-
nen durch unwahre Angaben über Umfang und 
Ausmaß von Teilzeitbeschäftigungen begrün-

deten besonderen Entgeltschutz nach Teilzeit-
beschäftigungen berufen, so erhöht sich die 
Mindestdauer des Anspruchsverlustes nach 
Abs. 1 um weitere zwei Wochen.

(3) Wer, ohne dadurch den Erfolg der Schu-
lungsmaßnahme zu gefährden, tageweise 
nicht an einer Schulungsmaßnahme teilnimmt, 
verliert den Anspruch auf Arbeitslosengeld für 
Tage des Fernbleibens, außer wenn dieses 
durch zwingende Gründe gerechtfertigt ist.

§ 11. (1) Arbeitslose, deren Dienstverhältnis 
in Folge eigenen Verschuldens beendet wor-
den ist oder die ihr Dienstverhältnis freiwillig 
gelöst haben, erhalten für die Dauer von vier 
Wochen, gerechnet vom Tage der Beendigung 
des Dienstverhältnisses an, kein Arbeitslosen-
geld. Dies gilt auch für gemäß § 3 versicherte 
Personen, deren Erwerbstätigkeit in Folge 
eigenen Verschuldens oder freiwillig beendet 
worden ist.

(2) Der Ausschluss vom Bezug des Arbeits-
losengeldes ist in berücksichtigungswürdigen 
Fällen, wie zB wegen Aufnahme einer anderen 
Beschäftigung, freiwilliger Beendigung eines 
Dienstverhältnisses oder einer Erwerbstä-
tigkeit aus zwingenden gesundheitlichen 
Gründen oder Einstellung der Erwerbstätig-
keit wegen drohender Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit oder bei Saisonabhän-
gigkeit wegen Saisonende, nach Anhörung 
des Regionalbeirates ganz oder teilweise 
nachzusehen.

Arbeitslosigkeit

§ 12. (1) Arbeitslos ist, wer
1.	 eine (unselbständige oder selbständige) 

Erwerbstätigkeit (Beschäftigung) been-
det hat,

2.	 nicht mehr der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung unterliegt oder 
dieser ausschließlich auf Grund eines 
Einheitswertes, der kein Einkommen 
über der Geringfügigkeitsgrenze erwar-
ten lässt, unterliegt oder auf Grund des 
Weiterbestehens der Pflichtversiche-
rung für den Zeitraum, für den Kündi-
gungsentschädigung gebührt oder eine 
Ersatzleistung für Urlaubsentgelt oder 
eine Urlaubsabfindung gewährt wird 
(§ 16 Abs. 1 lit. k und l), unterliegt und

3.	 keine neue oder weitere (unselbständi-
ge oder selbständige) Erwerbstätigkeit 
(Beschäftigung) ausübt.

(2) Ein selbständiger Pecher gilt in der Zeit 
der saisonmäßigen Erwerbsmöglichkeit, das 
ist vom dritten Montag im März bis einschließ-
lich dritten Sonntag im November eines jeden 
Jahres, nicht als arbeitslos. In der übrigen Zeit 
des Jahres gilt der selbständige Pecher als ar-
beitslos, wenn er keine andere Beschäftigung 
gefunden hat.

(2a) Für selbständig Erwerbstätige, die ihre 
Erwerbstätigkeit eingestellt haben, schadet die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversiche-
rung in den Monaten März 2020 bis 31. März 2022 
nicht.

(3) Als arbeitslos im Sinne der Abs. 1 und 2 
gilt insbesondere nicht:

a)	 wer in einem Dienstverhältnis steht;
b)	 wer selbständig erwerbstätig ist;
c)	 wer ein Urlaubsentgelt nach dem 

Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, BGBl. 
Nr.  414, in der jeweils geltenden Fas-
sung bezieht, in der Zeit, für die das 
Urlaubsentgelt gebührt;

d)	 wer, ohne in einem Dienstverhältnis zu 
stehen, im Betrieb des Ehegatten, der 
Ehegattin, des eingetragenen Partners, 
der eingetragenen Partnerin, des Le-

losengeld auf Grund einer neu erworbenen 
Anwartschaft ist eine Beschäftigung in einem 
anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung 
nur zumutbar, wenn das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt mindestens 80 vH des der 
letzten Bemessungsgrundlage für das Ar-
beitslosengeld entsprechenden Entgelts be-
trägt. In der restlichen Zeit des Bezuges von 
Arbeitslosengeld ist eine Beschäftigung in 
einem anderen Beruf oder eine Teilzeitbe-
schäftigung nur zumutbar, wenn das sozial-
versicherungspflichtige Entgelt mindestens 
75 vH des der letzten Bemessungsgrundla-
ge für das Arbeitslosengeld entsprechenden 
Entgelts beträgt. Entfällt im maßgeblichen 
Bemessungszeitraum mindestens die Hälfte 
der Beschäftigungszeiten auf Teilzeitbeschäf-
tigungen mit weniger als 75 vH der Normal-
arbeitszeit, so ist während des Bezuges von 
Arbeitslosengeld eine Beschäftigung in einem 
anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung 
nur zumutbar, wenn das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt mindestens die Höhe des 
der letzten Bemessungsgrundlage für das 
Arbeitslosengeld entsprechenden Entgelts 
erreicht. Der besondere Entgeltschutz nach 
Teilzeitbeschäftigungen gilt jedoch nur, wenn 
die arbeitslose Person dem Arbeitsmarktser-
vice Umfang und Ausmaß der Teilzeitbeschäf-
tigungen durch Vorlage von Bestätigungen 
ehemaliger Arbeitgeber nachgewiesen hat. 
Ist die Erbringung eines solchen Nachweises 
mit zumutbaren Bemühungen nicht möglich, 
so genügt die Glaubhaftmachung.

(4) Zumutbar ist eine von der regionalen Ge-
schäftsstelle vermittelte Beschäftigung auch 
dann, wenn eine Wiedereinstellungszusage 
von einem früheren Arbeitgeber erteilt wurde 
oder sich die arbeitslose Person schon zur 
Aufnahme einer Beschäftigung in Zukunft ver-
pflichtet hat (Einstellungsvereinbarung).

(5) Die arbeitslose Person ist zum Ersatz 
eines allfälligen Schadens, der aus der Nicht-
erfüllung der Einstellungsvereinbarung wegen 
Antritt einer anderen Beschäftigung entstan-
den ist, nicht verpflichtet. Sie soll jedoch dem 
früheren Arbeitgeber ihr Abstandnehmen vom 
Wiederantritt der Beschäftigung vor dem Wie-
derantrittstermin bekannt geben. Ansprüche 
aus einem früheren Arbeitsverhältnis, auf 
die die arbeitslose Person anlässlich der 
Beendigung nur wegen der erteilten Wieder-
einstellungszusage oder nur wegen der ge-
schlossenen Wiedereinstellungsvereinbarung 
verzichtet hat, leben wieder auf, wenn sie dem 
früheren Arbeitgeber ihr Abstandnehmen vom 
Wiederantritt der Beschäftigung vor dem Wie-
derantrittstermin bekannt gibt.

(6) Wenn in Folge eines Wiedereinstellungs-
vertrages oder einer Wiedereinstellungszusa-
ge Ansprüche aus dem beendeten Arbeits-
verhältnis nicht oder nicht zur Gänze erfüllt 
worden sind, so werden diese spätestens zu 
jenem Zeitpunkt fällig, zu dem die arbeitslo-
se Person ihre Beschäftigung gemäß dem 
Wiedereinstellungsvertrag (der Wiederein-
stellungszusage) hätte aufnehmen müssen, 
sofern durch Gesetz nicht anderes bestimmt 
ist. Verjährungs- und Verfallfristen verlängern 
sich um den Zeitraum zwischen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses und dem vereinbar-
ten Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Be-
schäftigung.

(7) Als Beschäftigung gilt, unbeschadet der 
erforderlichen Beurteilung der Zumutbarkeit im 
Einzelfall, auch ein der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt dienendes Arbeitsverhält-
nis im Rahmen eines Sozialökonomischen 
Betriebes (SÖB) oder eines Gemeinnützigen 
Beschäftigungsprojektes (GBP), soweit dieses 
den arbeitsrechtlichen Vorschriften und den in 
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